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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 40 „Am Sport-
gelände“ der Gemeinde Bawinkel ist im nachstehenden Planaus-
schnitt dargestellt.

Mit dieser Bekanntmachung nach § 10 BauGB tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 40 „Am Sportgelände“ der Gemeinde Bawinkel in
Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. 40 „Am Sportgelände“ der Gemeinde
Bawinkel liegt ab sofort einschließlich Begründung in der Gemein-
deverwaltung Bawinkel, Osterbrocker Straße 2, 49844 Bawinkel,
und in der Samtgemeindeverwaltung Lengerich, Mittelstraße 15,
49838 Lengerich, Zimmer 102, bereit. Über den Inhalt wird auf
Verlangen Auskunft gegeben.

Nach der Veröffentlichung des Bebauungsplans im Amtsblatt des
Landkreises Emsland wird dieser mit der Begründung auf der
Homepage der Samtgemeinde Lengerich unter www.lengerich-
emsland.de zur Verfügung gestellt und kann zusätzlich über das
zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen https://uvp.nie-
dersachsen.de abgerufen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung
wird hingewiesen.

Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass

– gem. § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 eine beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

– unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 eine beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans oder

– gem. § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber
der Gemeinde Bawinkel, Osterbrocker Straße 2, 49844 Bawinkel,
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind.

Bawinkel, 12.09.2022

GEMEINDE BAWINKEL
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

394 Bekanntmachung; Bauleitplanung der Ge-
meinde Groß Berßen; Bebauungsplan Nr. 10
„Dorfstraße / Sandstraße“ der Gemeinde
Groß Berßen; Einfacher Bebauungsplan
gemäß § 30 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
als Bebauungsplan der Innenentwicklung
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13a
BauGB; Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes; Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB

Der Rat der Gemeinde Groß Berßen hat in seiner Sitzung am
15.03.2022 den einfachen Bebauungsplan Nr. 10 „Dorfstraße/
Sandstraße“ als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) und die Begründung beschlossen.

Der einfache Bebauungsplan gemäß § 30 Abs. 3 BauGB wurde
im vereinfachten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Der räumliche Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplanes
Nr. 10 „Dorfstraße/Sandstraße“ ist im nachstehenden Übersichts-
plan umrandet dargestellt.

Der einfache Bebauungsplan Nr. 10 „Dorfstraße/Sandstraße“ liegt
mit Begründung bei der Gemeinde Groß Berßen, Dorfstraße 18,
49777 Groß Berßen, während der Dienststunden öffentlich aus
und kann dort eingesehen werden.

Weiterhin können diese Unterlagen auch im Internet unter
der Adresse „www.soegel.de/samtgemeinde/bauleitplanung/be-
bauungsplaene“ eingesehen sowie zusätzlich über das zentrale
Internetportal des Landes Niedersachsen „https://uvp.niedersach-
sen.de“ abgerufen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der einfache Bebauungsplan
Nr. 10 „Dorfstraße/Sandstraße“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in
Kraft.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung
wird hingewiesen.
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewiesen,
dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 214
Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres
seit dem Veröffentlichungsdatum dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Groß Berßen unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Groß Berßen, 02.09.2022

GEMEINDE GROSS BERSSEN
Der Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

395 Satzung über das Friedhofs- und Bestat-
tungswesen auf dem kommunalen Friedhof
in der Gemeinde Neubörger der Samtge-
meinde Dörpen

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds.
GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.03.2022
(Nds. GVBl. S. 191), sowie der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommu-
nalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017
(Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13.10.2021 (Nds. GVBI. S. 700) hat der Rat der Samtgemeinde
Dörpen in seiner Sitzung am 20.09.2022 folgende Satzung für den
kommunalen Friedhof in der Gemeinde Neubörger der Samtge-
meinde Dörpen erlassen:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den kommunalen Friedhof der
Samtgemeinde Dörpen in der Gemeinde Neubörger. Die Samt-
gemeinde Dörpen verwaltet den Friedhof. Die Verwaltung und Be-
aufsichtigung des Friedhofs- und des Bestattungswesens obliegt
der zuständigen Friedhofsverwaltung der Samtgemeinde Dörpen
(Bürgermeister*in Neubörger).
Andere Friedhöfe im Gebiet der Samtgemeinde Dörpen, die in
Trägerschaft eines Dritten stehen und der kommunale Friedhof
Neulehe der Samtgemeinde Dörpen, werden durch diese Satzung
nicht berührt.

§ 2
Friedhofszweck

(1) Der Friedhof dient der Bestattung aller Personen, die bei
ihrem Ableben ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in
der Gemeinde Neubörger hatten, sowie derjenigen, die ein
Anrecht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte ha-
ben. Für andere Personen bedarf die Beisetzung der beson-
deren Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(2) Die Friedhöfe erfüllen auf Grund ihrer gärtnerischen Gestal-
tung auch allgemeine Grünflächenfunktionen. Deshalb hat
jeder das Recht, die Friedhöfe als Ort der Ruhe und Besin-
nung zum Zwecke einer der Würde des Ortes entsprechenden
Erholung aufzusuchen.

§ 3
Schließung und Entwidmung

(1) Der Friedhof oder Friedhofsteile können aus wichtigem öffent-
lichem Grunde für weitere Bestattungen gesperrt werden
(Schließung) oder einer anderen Verwendung zugeführt wer-
den (Entwidmung).

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattun-
gen ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Nutzungsrechte
an Teilen von Wahlgrabstätten noch nicht ausgenutzt sind.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes
als Ruhestätte der Toten verloren.

(4) Schließung oder Entwidmung werden öffentlich bekannt ge-
geben. Der Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte erhält
außerdem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein Aufent-
haltsort bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln
ist.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt
gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann aus besonderem Anlass
das Betreten des Friedhofes oder einzelner Friedhofsteile
vorübergehend untersagen.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes ent-
sprechend zu verhalten. Den Anordnungen des Friedhofs-
personals ist Folge zu leisten.

(2) Kindern unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung
eines Erwachsenen betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist es insbesondere nicht gestattet,

a. die Wege mit Fahrzeugen aller Art (ausgenommen Kin-
derwagen, Rollstühle sowie Fahrzeuge der Friedhofsver-
waltung und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbe-
treibenden) zu befahren.

b. Waren aller Art, insbesondere Kränze, Blumen und Ker-
zen, sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbe-
züglich zu werben.

c. an Sonn- und Feiertagen Arbeiten auszuführen, mit Aus-
nahme kleinerer Arbeiten, die der Grabpflege dienen. In
der Nähe einer Bestattung ist das Ausführen von stören-
den Arbeiten untersagt.

d. Druckschriften zu verteilen (ausgenommen Drucksachen,
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich
sind).

e. ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne
die Zustimmung der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig
zu fotografieren.

f. den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grab-
stätten zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie
Rasenflächen und Grabstätten unberechtigt zu betreten.

g. (Grün-) Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen
abzulagern.

h. Tiere mitzuführen, ausgenommen Blindenhunde und
Assistenzhunde.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf dem
Friedhof vereinbar sind.

§ 6
Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die
Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen zu
beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden,
die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.


